
 

PERSONENBEZOGENE SCHÜLERDATEN 
Nachname: Vorname: 

Geschlecht  � m � w Konfession: 

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsdatum: Geburtsort: Geburtsland: 

Zuzugsdatum: 

E-Mail: 

Wohnsitz des Schülers: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

 
ELTERN/ANSPRECHPARTNER 
Personensorgeberechtigter 1 Bezug zum Schüler: 

Vorname, Nachname: 

Telefon:  E-Mail: 

Adresse (falls abweichend) 

Personensorgeberechtigter 2 Bezug zum Schüler 

Vorname, Nachname: 

Telefon:  E-Mail: 

Adresse (falls abweichend) 

 
SCHULZWEIG/STUFE 
       Gymnasium                  Realschule Schuljahr   
       Internatsschüler           Tagesschüler   Jahrgangstufe 
 

BILDUNGSGANG von … bis … Name der Bildungsstätte/Einrichtung 
Tag der Einschulung   

Grundschule    

    

    

    

 
FREMDSPRACHENFOLGE ab Jahrgangstufe:  
1. Fremdsprache  
2. Fremdsprache  
 
BESONDERHEITEN: 

� LRS � Dyskalkulie � Sonstiges: 
________________ � ADS/ADHS  

 
     
 
..................................................................................                                  ……………….........................................................                       
Datum; Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                        Unterschrift Schulleitung      
 

 ANMELDUNG   

Die nachfolgenden Angaben werden gemäß der aktuell gül9gen Datenschutzverordnung erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und 
in Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den VorschriAen des Schulgesetzes sowie den gegebenenfalls ergänzenden Bes9mmungen 
der Datenschutzverordnung der Schule. 

 VORANMELDUNG   



 

Dieser Schulvertrag wird zwischen den Mindeltal-Schulen gGmbH (im Folgenden Schule genannt) 

und dem/der Schüler/-in ………………………………………………………… vertreten durch die 

Eltern/ Personensorgeberechtigten Herrn/Frau …………….……………………….…………………… 

(im Folgenden Erziehungsberechtigte genannt) abgeschlossen. 

 

Vorwort 

Die Schule ist eine private Schule in freier Trägerschaft und eine staatlich genehmigte Ersatzschule. 
Grundlage des Unterrichts ist das Bay. EUG. Als Schule in freier Trägerschaft dient sie der Aufgabe, 
das öffentliche Schulwesen zu vervollständigen und zu bereichern. 
 

§ 1 
 

Die Erziehungsberechtigten beauftragen die Schule mit der schulischen Bildung und Erziehung des 
Schülers. Die Schule verpflichtet sich, diesen Auftrag wahrzunehmen und die im Bayerischen 
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen niedergelegten Aufgaben zu erfüllen. Darüber 
hinaus will sie als Schule eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 
§ 2 

 
(1) Die Schule nimmt den Schüler auf.  
 
(2) Der Schüler muss die Voraussetzungen erfüllen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen 
für den Besuch der Schule und der entsprechenden Jahrgangsstufe oder aufgrund einer internen 
Aufnahmeprüfung erbracht werden müssen. 
 

§ 3 
 

(1) Die Schule legt ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit auch die Hausordnung der Schule in ihrer 
jeweils gültigen Fassung zugrunde.    
 
(2) Die Erziehungsberechtigten erkennen insbesondere die in Absatz 1 Buchstabe b) genannte 
Hausordnung an und werden zu deren Beachtung auch ihr Kind (Schüler/Schülerin) nach Maßgabe von 
§ 6 anhalten.  
 

§ 4 
 

(1) Die Schule erfüllt ihren Auftrag in der gemeinsamen Verantwortung aller Beteiligten. Das erfordert 
Übereinstimmung von Lehrern, Erziehungsberechtigten und Schülern in der Anerkennung der 
Zielsetzung und der Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie vertrauensvolles 
Zusammenwirken.         
                                                                                                                    
(2) Die Schule sorgt für einen geordneten Schulbetrieb nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen und der hierzu vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst erlassenen Vorschriften sowie der sonstigen vom Schulträger getroffenen Anordnungen.  

  

SCHULVERTRAG 
 



 

 § 5 

(1) Der Schüler ist verpflichtet, das besondere Bildungs- und Erziehungsziel der Schule zu achten und 
angemessen dazu beizutragen, es zu verwirklichen, regelmäßig am Unterricht und an sonstigen 
schulischen Veranstaltungen teilzunehmen und sich an die Hausordnung zu halten.  

(2) Die Schule wünscht und fördert eine intensive Mitarbeit der Schüler in der Schülermitverantwortung.  

(3) Der Schülerin/ Dem Schüler, der Klasse oder Gruppen gegenüber können die nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften vorgesehenen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen getroffen werden. Bei 
deren Anwendung wird die Schule jedoch nicht hoheitlich tätig und ist nicht an das nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften dabei einzuhaltende Verfahren gebunden. Die Schule kann unabhängig davon 
auch andere geeignete Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen treffen.  

§ 6 

(1) Die Erziehungsberechtigten haben den Schüler/die Schülerin zur Einhaltung ihrer/seiner 
Verpflichtungen anzuhalten. Sie sind ferner verpflichtet, 

a) das besondere Bildungs- und Erziehungsziel der Schule zu achten und angemessen dazu 
beizutragen, es zu verwirklichen.                                                                                                      
b) den Schüler/die Schülerin zur Beachtung der Hausordnung der Schule anzuhalten.      

(2) Die Erziehungsberechtigten sind eingeladen, am schulischen Geschehen teilzunehmen.  

§ 7 

(1) Die Haftung der Schule richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; sie ist auf Vorsatz sowie 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für den Verlust mitgebrachter Sachen wird eine Haftung lediglich im 
Rahmen der bestehenden „Garderobe- und Fahrradversicherung“ übernommen.   

(2) Für den Schüler besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Danach sind Schüler auf dem 
direkten Weg zu und von der Schule, während des Aufenthalts in der Schule und während Veranstaltungen 
in der Schule versichert. Die Erziehungsberechtigten haben Unfälle auf dem Schulweg unverzüglich zu 
melden. 

(3) Für Schäden, die von dem Schüler verursacht werden, haften diese oder die 
Erziehungsberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; die Schule unterhält insoweit 
keine Haftpflichtversicherung. Die Erziehungsberechtigte sind verpflichtet für den Schüler - sofern 
nicht schon geschehen – eine Haftpflichtversicherung mit abzuschließen. 

§ 8 

(1) Der Schulvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.                                                                  
(2) Er endet 

a ) mit der Entlassung des Schülers nach Erreichen des Schulabschlusses                                              
b) wenn der Schüler einer entsprechenden öffentlichen Schule diese nach den für sie/ihn   
geltenden Vorschriften verlassen müsste. 



 

 c) wenn der Schulträger die Trägerschaft der Schule aufgibt.                                                                                  
 d) durch Kündigung. 

§ 9 

(1) Die Kündigung des Schulvertrags durch die Erziehungsberechtigten oder der volljährige Schüler/ 
die volljährige Schülerin hat durch schriftliche Abmeldung zu erfolgen. Es kann nur zum Halbjahr oder 
zum Schuljahresende gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich zwei Monate also vor dem 
31.Dezember oder 31.Mai bei der Geschäftsführung eingegangen sein.  

(2) Der Schulvertrag kann von der Schule nach Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens mit einer 
Frist von wenigstens einem Monat gekündigt werden.  

(3) Der Vertrag kann von den Beteiligten aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer bestimmten 
Frist gekündigt werden. Ein derartiger Grund ist gegeben, wenn das gegenseitige Vertrauensverhältnis 
so nachhaltig zerrüttet ist, dass einem Beteiligten das weitere Festhalten am Schulvertrag nicht mehr 
zugemutet werden kann. Ein Grund liegt für die Schule auch vor  

• wenn die Erziehungsberechtigten oder der Schüler/ die Schülerin sich in Gegensatz zum 
Bildungs- und Erziehungsziel der Schule stellen  

• wenn die Erziehungsberechtigten oder der Schüler/ die Schülerin schuldhaft in 
schwerwiegender Weise gegen die Schulordnung verstoßen  

• bei wiederholtem unentschuldigtem Fernbleiben vom Unterricht oder schulischen 
Veranstaltungen  

• bei erheblichen Verstößen gegen die Hausordnung  
• beim Besitz und Gebrauch von Suchtstoffen innerhalb der Schule oder im schulischen Umfeld  
• bei strafbaren Handlungen innerhalb der Schule oder im schulischen Umfeld  
• wenn die Erziehungsberechtigten oder der Schüler/ die Schülerin in sonstiger Weise 

schwerwiegend oder trotz Abmahnung erneut gegen Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
verstoßen  

• bei einem - trotz Mahnung nicht hinlänglich begründeten - Rückstand der Bezahlung des 
Schulgelds oder der Begleichung von Gebühren, Materialkosten oder sonstigen Auslagen von 
mehr als drei Monaten nach Fälligkeit.  

(4) Die Kündigung des Schulvertrags setzt nicht die Durchführung des nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften vorgesehenen Verfahrens der Entlassung von der Schule voraus.  

(5) Den Erziehungsberechtigten werden die Gründe der Kündigung mitgeteilt.  

§ 10 

Bei Eintritt der Volljährigkeit des Schülers wird dieser Schulvertrag mit dem Schüler fortgesetzt. 
Die Erziehungsberechtigten des volljährigen Schülers bleiben weiterhin Vertragspartner; bei der 
Ausübung ihrer Rechte und Pflichten werden sie auf die Volljährigkeit des Schülers im erforderlichen 
Umfang Rücksicht nehmen. 

 
 



 

§ 11 

(1) Vom Schulträger wird ein Schulgeld erhoben. Bei seiner Bemessung finden der staatliche 
Schulgeldersatz sowie betreffende Zuleistungen kommunaler Gebietskörperschaften entsprechende 
Berücksichtigung. Der von den Erziehungsberechtigten bzw. einer/eines volljährigen 
Schülerin/Schülers derzeit zu entrichtende Betrag ist den Vertragspartnern bekannt und ergibt 
sich namentlich aus dem von der Schulleitung erstellten und dieser Vereinbarung beigefügten 
Merkblatt. 

(2) Das Schulgeld nach Abs. 1 ermäßigt sich, sofern und solange mehr als ein Kind der 
Erziehungsberechtigten Schulen des Schulträgers besuchen. Die Ermäßigung beträgt für das zweite, 
jüngere Kind 75 vom Hundert des Schulgeldes der von ihm besuchten Schule. Für das dritte Kind sind 
es 50 von Hundert des Schulgeldes. Jedes weitere Kind ist kein Schulgeld zu entrichten. 

(3) Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, das festgesetzte Schulgeld jeweils termingerecht 
zu entrichten; das gilt auch für die Erstattung von Gebühren, Materialkosten und sonstigen 
Auslagen. Die Erziehungsberechtigten stimmen Erhöhungen des Schulgeldes sowie von Gebühren, 
Materialkosten und sonstigen Auslagen zu, die der Schulträger jeweils nach billigem Ermessen trifft zu. 
 

§ 12 
 

(1) Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für einen Verzicht auf die 
Schriftform. Mündliche (Neben-)Abreden sind nicht getroffen. 
 
(2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz 
oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit 
bzw. Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des 
Vertrages nicht berührt. 
 
(3) Die Bestimmung in Absatz 2 findet ferner Anwendung, soweit sich herausstellen sollte, dass der 
Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine angemessene Regelung zu treffen, die, 
soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem 
Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder 
bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. 
 
(4) Die für öffentliche Schulen geltenden staatlichen Regelungen, insbesondere des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen sowie die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über den Dienstvertrag finden im Rahmen von Absatz 3 sinngemäße Anwendung. 

§ 13 

Von diesem Vertrag erhalten die Erziehungsberechtigten sowie die Schule je eine Fertigung 
Hiermit geben wir Ihnen unser Einverständnis, dass sämtliche Schulunterlagen von der abgebenden 
Schule angefordert werden dürfen 
 

 
 

 
Jettingen-Scheppach, ………..………….                                                   
 
 
.......................................................       .......................................................       ....................................................... 
Geschäftsführung                                                       Erziehungsberechtigte(r),                                        Volljährige/r Schüler/in    
                                                                                 handelnd als gesetzlicher Vertreter 
 
 

....................................................... 

 



 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten             
(einschließlich Fotos) 

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe/er Schüler/-in, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende 
Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene 
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte, oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung einholen. 
 
 
………………………………….………………………..……………..   ……………………………                                                                          
Name des Schülers/der Schülerin                                                                         Klasse 
    
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

o Jahresbericht                                                                   
( soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig) 

o Örtliche Tagespresse 

o Daten für Elternbeirat 

o Homepage der Schule: www.mindeltal-schulen.de 
o Soziale Medien (Instagram, Twitter, Facebook) 

 
Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten 
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen 
Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und 
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich zu widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
 
            Jettingen-Scheppach, ………..………….                                                   
 
 
..................................................................     und.    …………............................................................................ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                               (ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift des Schülers//der Schülerin) 
                                                                
 

http://www.mindeltal-schulen.de/


 

 
Erklärung des Ersatzberechtigten zum staatlichen Schulgeldersatz 
 

1. Meine Tochter/ Mein Sohn …………………………………………………………….. 

besucht die Jahrgangstufe ......................... der Mindeltal-Realschule /des Mindeltal-

Gymnasiums der Mindeltal-Schulen gGmbH.       

 

2. Es wird ein monatliches Schulgeld (12 Monate) erhoben. 

 

3. Das vom Staat nach Art. 47 BaySchFG erstattete monatliche Schulgeld beträgt 77,00 €.    

     

4. Ich wurde über die Höhe des staatlichen Schulgeldersatzes und die Tatsache der 
Verrechnung mit der Schulgeldforderung schriftlich informiert. 
 

5. Ich bestätige, dass im Rahmen einer anderweitigen öffentlichen Förderung das Schulgeld 
nicht ersetzt wird. Falls sich an diesem Sachverhalt etwas ändern sollte, werde ich die 
Schule unverzüglich davon unterrichten.              

                                                                                 
 
            
            
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jettingen-Scheppach, ………..………….                                                   
 
 
 
..................................................................      
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                
                                                                
 
 

....................................................... 
Volljährige/-er Schüler/-in 
 

 

 



 

Zahlungsplan von: ……………………………………………….. 
 
Bemerkungen:     ……………………………………………………………………………... 

 

Bitte tragen Sie in die Übersicht ein, wie Sie die Beiträge zahlen möchten. 

Anmeldegebühren  200 € Januar 2025   

Monatsrate   Februar 2025   

 August 2024   März 2025  

September 2024   April 2025   

Oktober 2024   Mai 2025  

November 2024  Juni 2025   

Dezember 2024  Juli 2025  

 

• Die monatlichen Beiträge werden jeweils zu 15. jeden Monats gebucht. 
• Bei unzureichender Deckung werden jeweils 5 € erhoben. 
• Die einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 200 € ist mit der ersten Rate zu bezahlen. 
• Bei Vorauszahlung der Schul- und Internatsbeiträge für das ganze Schuljahr erhalten Sie  

5 % Ermäßigung. Der Jahresbeitrag muss bis zum 30.09. bezahlt werden. 
• Wird bis zum 30.06. kein neuer Zahlungsplan für das darauffolgende Schuljahr vereinbart, 

werden die Beiträge laut diesem Zahlungsplan weiterhin abgebucht. 
• Es kann nur zum Halbjahr oder zum Schuljahrende gekündigt werden. Die Kündigung muss 

schriftlich zwei Monate also vor dem 31.Dezember oder 31.Mai bei der Geschäftsführung 
eingegangen sein. 

• Die Beiträge werden von der in der Einzugsermächtigung angegebener Bankverbindung 
abgebucht 

• Erfolgt die Anmeldung nach dem August werden die Beiträge anteilig auf die restlichen 
Monate verteilt. 

 
Jettingen-Scheppach, ………..………….                                                   
 
 
.......................................................                 …………….........................................................        
Geschäftsführung                                                                     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                           
 
 
 

 Antrag für Bildung und Teilhabe    



 

INTERNATSVERTRAG 
 
Vertragspartner: Mindeltal-Schulen gGmbH, Hauptstr. 240, 89343 Jettingen-Scheppach und  
 
dem Schüler/ der Schülerin:     ………………………………………………………. 

Name des/der Erziehungsberechtigten:  ………………………………………………………. 

Anschrift:      ………………………………………………………. 

 
Vertragsbeginn 
Das Internat nimmt den Schüler/ die Schülerin mit Wirkung vom .............................auf. 
 
Leistungen des Internats 
Das Internat übernimmt die Aufgabe den Schüler/ die Schülerin zu betreuen sowie ihre 
Unterbringung und Verpflegung zu leisten. Die Internatsordnung sowie die Bestimmungen der 
Hausordnung, die der Schüler/ die Schülerin und die Besucher betreffen, sind in ihrer 
 jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieses Vertrages. Die Internatsordnung wird dem 
Schüler/ der Schülerin bei Eintritt ausgehändigt.  
 
Probezeit 
Die Aufnahme in das Internat geschieht zunächst probeweise für die Dauer von drei Monaten, 
danach auf unbestimmte Zeit. Das Internat kann die Probezeit um drei Monate verlängern. 
Während dieser Zeit können die Vertragsparteien den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 
zwei Wochen zum Monatsschluss kündigen. 
 
Kündigung 
Es wird eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines jeden Schulhalbjahres 
vereinbart. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Das Internat ist berechtigt, den Vertrag 
jederzeit aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. 
Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung liegt insbesondere vor, wenn 

a) der Schüler/ die Schülerin oder die gesetzlichen Vertreter nachhaltig gegen die Erziehungsziele 
des Internats verstoßen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. 

b) der Schüler/ die Schülerin nachhaltig oder grob gegen die Haus- oder Internatsordnung verstößt. 
c) der gesetzliche Vertreter oder der/ die volljährige Schüler/ Schülerin für zwei aufeinander 

folgende Termine mit der Zahlung der Gebühren im Verzug ist und er oder sie nach schriftlicher 
Mahnung nicht innerhalb eines Monats den fälligen Betrag bezahlt. 

 
 
Schlussbestimmungen 
Änderungen dieses Vertrages können nur schriftlich vereinbart werden. Für Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 
 
Jettingen-Scheppach, ………..………….                                                   
 
 
..................................................................                       …………….........................................................                       
     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                        Unterschrift des Schülers/der Schülerin             
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SEPA-Lastschriftmandat 
SEPA Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 
(Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit 
your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see 
above).

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with 
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*
* Angabe freigestellt / Optional information

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt.
Note: If the creditor’s IBAN is beginning with DE, the use of the BIC could be omitted.

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

Deutschland

*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
*

01
23

45
67

89
01

23
45

67
89

01

Vision Privatschulen GmbH

Hauptstr. 240

89343 Jettingen-Scheppach

D E 3 4 Z Z Z 0 0 0 0 0 1 1 8 1 8 2



 
Jettingen-Scheppach,


